
 

�
����������	�
�����������	����������
���
������������������������������������������������������ 

�����
���������������������
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Flensburg, 15. August 2007 

 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Erb- und 
Verjährungsrechts 
 
Schreiben vom 10. April 2007 
Az. I A 1 – 3480/2 – 3 – 12611/2007 
 
Sehr geehrte Frau Bundesministerin der Justiz, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bund Deutscher Rechtspfleger dankt für die 
Übersendung des obigen Gesetzentwurfes und nimmt 
zu ihm wie nachstehend Stellung. 
 
Der Gesetzentwurf wird grundsätzlich begrüßt, da die 
Wertvorstellungen sich verändert haben und die 
Entwicklungen der Gesellschaft auch eine Änderung 
des Erbrechts erforderlich erscheinen lassen.   
 
Dies gilt besonders für das Pflichtteilsrecht und das 
Ehegattenerbrecht, wie es der Rechtspflegertag 2004 
gefordert hat. Wir erlauben uns, auf den Beschluss zu 
verweisen. 
 
Gegen den vorgelegten Gesetzentwurf werden nur 
geringe Einwendungen erhoben. 
 
Die beabsichtigte Neufassung des § 2325 Abs. 3 BGB 
begegnet Bedenken der gerichtlichen Praxis. 
 
Die geplante zeitliche Staffelung des Erbanspruchs ist 
zwar systemfremd, aber zu rechtfertigen. Für den 
Beschenkten wird durch den Wegfall der Stichtags-
regelung von 10 Jahren aber eine Planungsun-
sicherheit geschaffen, die das Streitpotenzial erheblich 
erhöhen dürfte, da der genaue Zeitpunkt der 
Schenkung oft nur schwer zu ermitteln sein wird. 
 
Der vorgeschlagene § 2057 b BGB sieht vor, dass ein 
gesetzlicher Erbe, der den Erblasser längere Zeit 
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gepflegt hat, bei der Auseinandersetzung des 
Nachlasses eine Ausgleichung dieser Leistung 
verlangen kann. 
 
Diese Regelung ist grundsätzlich zu begrüßen. Diese 
Ausgleichung soll jedoch nicht bei gewillkürter Erbfolge 
möglich sein, weil dagegen verfassungsrechtliche 
Bedenken bestünden und der Erblasser die Leistung 
wegen seiner Testierfreiheit berücksichtigen könnte, 
wenn er das für nötig halte.  
 
Wir halten diese Begründung nicht für überzeugend. 
Letztwillige Verfügungen werden in der Regel 
getroffen, wenn die persönlichen Verhältnisse noch      
„ normal“ sind und eine Pflegebedürftigkeit nicht 
bedacht wird.  
 
Da Ehegatten sich in der Regel gegenseitig als 
Alleinerben und die gemeinsamen Kinder zu 
Schlusserben einsetzen, bedenken sie nicht eine 
mögliche Pflegebedürftigkeit. Tritt später diese ein oder 
entfällt aus Krankheitsgründen die Testierfähigkeit         
( Schlaganfall, Demenz. Alzheimer ), ist eine Änderung 
des Testaments nicht mehr möglich.  
 
Dies führt dazu, dass der überlebende Ehegatte die 
pflegenden Angehörigen nicht testamentarisch 
bedenken kann, obwohl sicher der verstorbene Partner 
das auch gewünscht hätte. 
 
Diese Folge tritt auch ein, wenn die testamentarischen 
Erben die gesetzlichen Erben sind, so dass diese 
keine Ansprüche hätten.  
 
In der Mehrzahl der Fälle dürfte der Erblasser die 
Pflegeleistungen ausgleichen wollen. Wir regen 
deshalb an, auch die testamentarischen Erben in diese 
Vorschrift einzubeziehen, sofern nicht Anhaltspunkte 
für einen Ausschluss vorliegen oder die erbrachte 
Pflegeleistung bereits bedacht wurde. 
 
Deshalb wird vorgeschlagen, in § 2057 b folgenden 
Absatz 3 anzufügen : 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für einen Erben 
aufgrund gewillkürter Erbfolge entsprechend. Der Erbe 
kann die Ausgleichung jedoch nicht verlangen, wenn 
die Pflegeleistung bei der Erbeinsetzung berücksichtigt 
wurde oder wenn anzunehmen ist, dass die 
Ausgleichung der Pflegeleistung nicht erfolgen soll. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Hinrich Clausen 
 


